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 1  Kurzzusammenfassung 

In der Freien und Hansestadt Hamburg im Stadtteil Bramfeld ist die Aufstellung eines sektoralen Bebauungs-

plans vorgesehen. Im Rahmen eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (hier: Potenzialanalyse) soll eine 

mögliche Relevanz des Plangebietes als Lebensraum für Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie für 

europäische Vogelarten dargestellt und die Erheblichkeit des Eingriffs für diese Artengruppen prognostiziert 

werden. Eine durch das Vorhaben ausgelöste Beeinträchtigung wird für 35 Brutvogelarten und für sechs Fle-

dermausarten sowie für Fledermausarten aus der Gattung Myotis und der Artengruppe der Nyctaloide als 

potenziell möglich eingestuft. Um ein Eintreten der Verbotstatbestände zu vermeiden sind konfliktmindernde 

Maßnahmen zu berücksichtigen. Für den Erhalt der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang ist weiterhin ein vorgezogener Ausgleich für die Brutvogelgilde der 

Höhlen- und Halbhöhlenbrüter sowie für die Artengruppe der Fledermäuse vorzusehen. Unter Berücksichti-

gung von konfliktmindernden Maßnahmen ist ein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG für das geplante Vorhaben nicht zu erwarten.  

 2  Ort, Art und Umfang des Vorhabens 

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Bramfeld, Ortsteil 515, im Bezirk Wandsbek in der Freien und Hansestadt 

Hamburg (Flurstücke 4257, 8834, 8740, 8741, 9449, 9450, 8171, 3311, 3312, 3313, 3318, 3327, 3328 in der 

Gemarkung: Bramfeld). Es wird im Westen durch eine Kleingartensiedlung und im Norden durch eine Grün-

anlage begrenzt. Im Osten werden die Plangebietsgrenzen durch die Bramfelder Drift und im Süden durch 

den Haidlandsring gebildet. Die Grundstücksflächen befinden sich überwiegend im Eigentum der Baugenos-

senschaft Dennerstraße-Selbsthilfe eG (BD), einige kleinere Grundstücke in Einzeleigentum. Das Gebiet wird 

von Zeilenbebauung der Nachkriegszeit und einigen Solitären geprägt. Die Bestandsgebäude weisen eine 

nicht den aktuellen Energiestandards entsprechende Bausubstanz auf. Das Bebauungsplanverfahren soll 

daher eine Modernisierung des Gebäudebestandes mit Aufstockung, Flächen für Anbauten oder einen voll-

ständigen Neubau planungsrechtlich ermöglichen.  

Das Gebiet nördlich und südlich des Plangebietes ist vorwiegend durch Einfamilienhäuser charakterisiert. 

Östlich davon schließt sich eine gemischte Bebauung mit vorwiegend Zeilenbauten an, wobei dort auch Nut-

zungen mit integriertem Gewerbe vorhanden sind. Im Westen grenzt eine öffentlich zugängliche Kleingarten-

siedlung an. Direkt im Norden verläuft eine grüne Wegeverbindung durch eine Parkanlage. Im Südwesten 

befindet sich der Hauptfriedhof Ohlsdorf. 
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4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
 

Bei der Umsetzung von artenschutzrechtlichen Anforderungen im Zuge von Eingriffen ist der § 44 Abs. 5 

BNatSchG maßgeblich, wonach für zulässige Eingriffe das prüfgegenständliche Artenspektrum auf die Arten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) sowie auf die europäischen Vogelarten 

eingeschränkt wird. Ein Verstoß gegen das Beschädigungsverbot liegt nicht vor, wenn die ökologische Funk-

tion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ggf. unter Hinzuziehung vorgezogener 

Ausgleichmaßnahmen, im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. Wiedergenutzte Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten (z.B. von Koloniebrütern und Fledermäusen) unterliegen auch während der Abwesenheitszeiten 

der Tiere dem Schädigungsverbot und somit einem ganzjährigen Schutz. 
 

Um festzustellen, ob der § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) einschlägig ist, muss geprüft werden, 

ob das geplante Vorhaben ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für die betroffenen Arten mit sich bringt. Die 

Prognose einer vorhabenbedingt erhöhten Mortalität erfolgt einzelfallbezogen anhand der Vorhabenauswir-

kungen und der vorkommenden geschützten Arten und ihrer Lebensweise. Das Tötungsverbot gilt grundsätz-

lich individuenbezogen, aber nicht jede mögliche Verletzung oder Tötung eines geschützten Tieres stellt eine 

Verbotsverletzung dar. Ein Verstoß gegen das Tötungsverbot tritt nur dann ein, wenn sich das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko über das ohnehin bestehende allgemeine Lebensrisiko des Tieres hinaus signifikant erhöht. 

Eine signifikante Erhöhung kann in der Regel angenommen werden, wenn es sich um Arten handelt, die 

aufgrund ihres Verhaltens im Bereich des Vorhabens besonders gefährdet sind und diese Gefahren durch die 

spezifische Umsetzung des Vorhabens, einschließlich geplanter Vermeidungsmaßnahmen, nicht ausreichend 

minimiert werden können. 
 

Mit den Urteilen des EuGH vom 04.03.2021 (C-473/19 und C-474/19) wird der rein populations- und erhal-

tungszustandsbezogenen Betrachtungsweise des BNatSchG in Bezug auf das Störungsverbot hinsichtlich 

der Anhang IV-Arten widersprochen. Demnach kann das Störungsverbot bereits im Einzelfall erfüllt sein, wenn 

ein einzelnes Individuum einer Art gestört wird, auch wenn keine Auswirkungen auf die lokale Population der 

Art bzw. den Erhaltungszustand zu erwarten sind. Für europäische Vogelarten wird hingegen angenommen, 

dass die bisherige Rechtpraxis weiterhin gilt und der Erhaltungszustand der lokalen Population der Prüfmaß-

stab ist. 
 

Ausschließliche Nahrungsflächen und Nahrungsreviere sind von einer Art zu diesem Zweck genutzte Flächen, 

die teils weiter entfernt von den Ruhe- und Fortpflanzungsstätten liegen. Als solche lösen sie bei Betroffenheit 

nicht oder nicht unmittelbar den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG aus. So haben es das 

BVerwG in den Rechtsachen 4 C 6/00 (Urt. V. 11.01.2001, Rn. 20) und 9 A 28.95 (Urt. V. 21.06.206, Rn. 33) 

sowie der Leitfaden der Europäischen Kommission (2007a: 44, Nr. 61) für das Verbot des Art. 12 Abs. 1 

Buchst. d FFH-RL bekräftigt, wo Nahrungsflächen im Sinne sonstiger Habitatbestandteile nicht als einschlägig 

gewertet werden, solange sie nicht räumlich mehr oder minder mit den Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu-

sammenfallen. Denkbar ist allenfalls eine mittelbare Berührung des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 

3 BNatSchG. Zudem könnte aus einer Betroffenheit wesentlicher (essenzieller) Nahrungsflächen eine erheb-

liche Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG resultieren. 
 

Mit der Regelung des § 44 Abs. 5 BNatSchG wird unter anderem die Möglichkeit eröffnet, durch die Realisie-

rung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, sogenannten CEF-Maßnahmen (measures to ensure the 

continued ecological functionality of breeding sites or resting places; Leitfaden EU-Kommission 2007, Kap. 

II.3.4.d) ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu verhindern. Ein Verstoß gegen das Verbot 
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des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt dann nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Als spezifische Anforderungen an CEF-Maßnahmen gelten eine ausreichende Dimensionierung der Maßnah-

men, die Wahrung des räumlich-funktionalen Zusammenhangs, eine strikte zeitliche Wirksamkeit (artspezi-

fisch zu prüfen) sowie ein eindeutiger Nachweis der ökologischen Funktion. Grundsätzlich müssen vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen über das ohnehin erforderliche Maß an Nutzungsauflagen oder anderweitigen 

Maßnahmenverpflichtungen (Eingriffsregelung nach § 13 BNatSchG) hinaus gehen. Anderweitige Maßnah-

men lassen sich grundsätzlich in die Maßnahmentypen Vermeidungsmaßnahmen und kompensatorische 

Maßnahmen unterscheiden. Vermeidungsmaßnahmen sind darauf ausgerichtet, die Entstehung von Beein-

trächtigungen durch Maßnahmen am Vorhaben zu vermeiden oder zu vermindern. Kompensatorische Maß-

nahmen zielen darauf ab, durch ein Vorhaben entstandene Beeinträchtigungen durch Aufwertungsmaßnah-

men zu kompensieren. 
 

Ist ein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht vermeidbar, kann geprüft werden, 

ob Voraussetzungen für eine Beantragung einer Befreiung nach § 67 BNatSchG oder für eine Ausnahme 

nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorliegen. Eine Befreiung kann gewährt werden, wenn dies aus Gründen des 

überwiegend öffentlichen Interesses, einschließlich sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist. Ferner 

kann eine Befreiung gewährt werden, wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumut-

baren Belastung führen würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege 

vereinbar ist. Voraussetzung für eine artenschutzrechtliche Ausnahme ist eine Alternativlosigkeit des Vorha-

bens sowie das Vorliegen zwingender Gründe des öffentlichen Interesses. Weiterhin muss sichergestellt sein, 

dass trotz des Eingriffs der Erhaltungszustand der betroffenen Art günstig bleibt.  

 4  Plangebiet 

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Bramfeld im Bezirk Wandsbek in der Freien und Hansestadt Hamburg und 

ist geprägt durch Zeilenbebauung der Nachkriegszeit (Abb. 3 GA1-12, GB1-4, GD2-4). Neben der Zeilenbe-

bauung befinden sich im Plangebiet drei weitere achtgeschossige Gebäude (Abb. 3 GE1-3) sowie zwei drei-

geschossige Mehrfamilienwohnhäuser (Abb. 3 GD1 u. 5). Im Süden des Plangebiets liegen sechs Grundstü-

cke, die mit Einfamilienwohnhäusern bestanden sind (Abb. 3 GC1-6). Räumlich gegliedert wird das Plange-

biet durch den Haidlandsring in einen inneren und einen äußeren Ring. Im inneren Bereich liegen die Ge-

bäude GD1-5 sowie GE1-3, im äußeren Ring die Gebäude GA1-12, GB1-5 und GC1-6 (Anlage 2 Abb. 1-11).  

Das Plangebiet war gärtnerisch in einem sehr gepflegten Zustand und wurde durch große Rasenflächen do-

miniert. Weiterhin war der Untersuchungsraum durch diverse, zum Teil nicht heimische, Staudenbeete, He-

cken und Sträuchern sowie typische Zier- und Gartengehölze geprägt, wie u.a. Rhododendren (Rhododend-

ron sp.), Gemeine Hasel (Corylus avellana), Liguster (Ligustrum vulgare), Kirschlorbeer (Prunus laurocera-

sus), Thuja (Thuja occidentalis), Weißdorn (Crataegus sp.), Runzelige Zwergmispel (Cotoneaster bullatus), 

Spiersträucher (Spirea sp.), Kriech-Heckenkirsche (Lonicera pileata) und Stechpalme (Ilex sp.). Neben den 

Gartengehölzen waren diverse hochgewachsene und wertgebende Laub- und Nadelbäume im Plangebiet zu 

finden. Dominierend waren dabei Hainbuche (Carpinus betulus), Sandbirke (Betula pendula), Ahorn (Acer sp.) 

und Höllandische Linde (Tilia europaea). Die Bäume waren überwiegend jungen bis mittleren Alters und hat-

ten einen guten bis sehr guten Pflegezustand. Einzelne Gehölze waren abgängig oder abgestorben. Einige 

Bäume wiesen eingefaulte Astlöcher, Stammrisse, lose Borke und Spechtlöcher auf, die potenzielle Höh-

lungsstrukturen und/oder Strukturen zur Höhlenentwicklung darstellten (Anlage 1 Tab.2). Die Flächen zwi-

schen den Gebäuden waren mehrheitlich von gepflegten Rasenflächen bedeckt oder durch Asphaltflächen 

versiegelt. Die Rasenflächen wurden regelmäßig als Hundeauslauffläche genutzt. Außerdem hielten sich 
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 6  Methode 

Im Rahmen einer artenschutzfachlichen Potenzialanalyse soll eine mögliche Relevanz des Plangebietes als 

Lebensraum für Pflanzen- und Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie für europäische Vogelarten 

dargestellt und die Erheblichkeit des Eingriffs für diese Artengruppen prognostiziert werden. Dafür wurden 

zunächst die potenziell im Vorhabengebiet vorkommenden Pflanzen- und Tierarten des Anhang IV der FFH-

Richtlinie sowie europäischen Vogelarten ermittelt. Als Datengrundlage dienten die das Plangebiet beinhal-

tende Rasterzelle (2x2 km) des Hamburger Artenkatasters (BUKEA 2024), der Atlas der Brutvögel in Hamburg 

und Umgebung (MITSCHKE 2012), der Atlas der Säugetiere Hamburgs (SCHÄFERS ET AL. 2016), der Atlas der 

Amphibien und Reptilien Hamburgs (BRANDT ET. AL 2018), die Rote Liste der gefährdeten Großschmetterlinge 

in Hamburg (STÜBINGER 1988), der Atlas und die Rote Liste der Tagfalter, Dickkopffalter und Widderchen (KOL-

LIGS & RÖBBELEN 2023) und der Atlas der Libellen Hamburgs (RÖBBELEN & SCHÜTTE 2020). Für Farn- und Blü-

tenpflanzen sowie Moose lagen Verbreitungsangaben aus dem Artenkataster und aus der Roten Liste nach 

POPPENDIECK ET AL. (2010) vor. Die Angaben zum Gehölzbestand sind der Baumbestandsliste der Firma Baum 

Management Hamburg mit Stand Juli 2024 entnommen. Die Einteilung der Brutvogelarten in ökologische 

Gilden erfolgte in Anlehnung an WULFERT ET. AL (2020). Die Kriterienwerte zur Ermittlung der Relevanz-

schwelle für die im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommenden und planungsrelevanten Arten ergab sich 

aus den artspezifischen autökologischen Ansprüchen, dem Gefährdungsstatus, dem Erhaltungszustand so-

wie dem Vorkommen der jeweiligen Art innerhalb Hamburgs. Demnach werden Arten als nicht planungsrele-

vant eingestuft und abgeschichtet, wenn 
 

a) der Wirkraum außerhalb des bekannten artspezifischen Verbreitungsgebietes in Hamburg liegt, 

b) der erforderliche Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommt, 

c) die Wirkung/Empfindlichkeit der Art vorhabenspezifisch so gering ist, dass mit hinreichender Sicherheit 

davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst 

werden können. (i.d.R. nur euryöke, weitverbreitete und ungefährdete Arten oder bei Vorhaben mit ge-

ringer Wirkintensität). 
 

Bei Potenzialanalysen ist grundsätzlich von einem Worst-Case-Szenario auszugehen. Das heißt, dass ein 

Vorkommen von besonders oder streng geschützten Arten grundsätzlich anzunehmen ist, wenn die Art auf-

grund ihrer Verbreitung und der im Wirkraum vorliegenden Habitatbedingungen vorkommen kann. Die Anga-

ben der Fluchtdistanzen sowie die Empfindlichkeitsklassen der Brutvogelarten zur Brutzeit sind angelehnt an 

BERNOTAT UND DIERSCHKE (2021) sowie GARNIEL UND MIERWALD (2010). Als Fluchtdistanz wird der Abstand be-

zeichnet, den ein Tier zu bedrohlichen Lebewesen wie natürliche Feinde und Menschen einhält, ohne dass 

es die Flucht ergreift. Die Empfindlichkeitsklasse ergibt sich aus den artspezifischen Fluchtdistanzen. 
 

Eine Stichprobenkartierung des Brutvogelbestandes wurde am 25. Juli 2024 durchgeführt. Im Zuge der Be-

gehung wurden sämtliche im Gebiet vorkommenden Vogelarten mittels Sichtbeobachtung und akustischer 

Verfahren erfasst. Weiterhin wurde das Vorhabengebiet hinsichtlich eines Habitatpotenzials für Brutvögel un-

tersucht. Die Gebäude/Bäume wurden vom Boden aus mit einem Fernglas visuell angesprochen und auf das 

Vorhandensein von Individuen sowie artenschutzfachlich relevanten Strukturen (Nester, Nischen, Spalten, 

Spalträume, Hohlräume, Spechthöhlen, Höhlungen durch Astausbrüche/Astungswunden, Stammfußhöhlen, 

Stammrisshöhlen, abstehende Borke, Strukturen mit Höhlenentwicklungspotenzial, Kadaver, Nahrungsreste) 

untersucht. Eine Aufnahme von dämmerungs- und nachtaktiven Vögeln fand parallel zur Fledermauserfas-

sung statt.  
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Eine Stichprobenkartierung von Fledermausaktivitäten erfolgte am 05. August 2024 ab ca. 15 Minuten vor bis 

zwei Stunden nach Sonnenuntergang als visuelle Erfassung sowie durch eine akustische Aufzeichnung mit 

einem Ultraschallfrequenzwandler (Bat-Rekorder). Visuell angesprochene Tiere wurden, soweit möglich, mor-

phologisch und ethologisch eingeordnet (Habitus, Flugverhalten). Die mit dem Bat-Recorder aufgezeichneten 

Sonagramme der Rufaktivitäten wurden im Nachgang zu den Ortsbegehungen mit einer Analysesoftware 

nachbestimmt und geoverortet. Bei der Suche nach Quartieren ist der Zeitpunkt der Erstaufnahme einer Fle-

dermausaktivität maßgeblich. Je früher nach Sonnenuntergang eine Fledermaus verzeichnet wird, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass sich Quartiere in der Nähe befinden. Eine genaue Erfassung der Individuenzah-

len mittels detektorgestützter visueller Erfassung ist jedoch nur eingeschränkt möglich, da zum einen der 

Sichtkontakt mit zunehmender Dunkelheit abnimmt und zum anderen die Tiere Strukturen häufig wiederholt 

abfliegen, wodurch es zu Mehrfachzählungen von Individuen kommen kann. Weiterhin ist die Detektionswahr-

scheinlichkeit für einzelne Arten aufgrund artspezifischer Rufcharakteristiken unterschiedlich hoch. So rufen 

beispielsweise einige Arten lauter als andere und werden demnach über weitere Entfernungen detektiert, 

während eine Aufzeichnung von leiser rufenden Arten nur im direkten Umfeld des Aufnahmegeräts stattfindet. 

Die verzeichneten Rufaktivitäten sind somit als ein relatives Maß zu werten. Die nyctaloiden Arten aus den 

Gattungen Vespertilio, Eptesicus und Nyctalus können anhand ihrer fm- und fm-qcf-Rufe i.d.R. nicht sicher 

unterschieden werden, weshalb diese Ruftypen der übergeordneten Artengruppe der Nyctaloide zugeordnet 

wurde. Alle Rufe der Gattung Myotis, die nicht eindeutig der Wasserfledermaus zugeordnet werden konnten, 

wurden als Gattung Myotis zusammengefasst. Das Vorhabengebiet wurde weiterhin hinsichtlich eines Habi-

tatpotenzials für Fledermäuse (Quartierstrukturen, Nahrungshabitate, Leitstrukturen) untersucht. Gehölze mit 

geeigneten Strukturelementen (Spechthöhlen, Höhlungen durch Astausbrüche/Astungswunden, Stammfuß-

höhlen, Stammrisshöhlen, abstehende Borke, Strukturen mit Höhlenentwicklungspotenzial, stehendes/liegen-

des Totholz) wurden kartiert und die relevanten Strukturen dokumentiert. Die Gebäude wurden vom Boden 

aus mit einem Fernglas visuell angesprochen und auf das Vorhandensein von Fledermäusen sowie arten-

schutzfachlich relevanten Strukturen (Nischen, Spalten, Spalträume, Hohlräume, Kot- und Urinspuren, Kratz- 

und Körperfettspuren, Kadaver, Nahrungsreste) untersucht. Erreichbare Spalt- und Höhlungsstrukturen wur-

den mittels Leiter (4 m), Taschenlampe und endoskopischer Verfahren (Wifi-Teleskop-Endoskop 2 m, Gelenk-

Endoskop Sondenlänge 1,55 m) direkt visuell angesprochen. Weiterhin wurden lineare Gehölzbestände mit 

einer potenziellen Eignung als Leitstruktur und/oder Transferelement sowie mögliche essenzielle Nahrungs-

habitate aufgenommen. Für alle Strukturen, die bei der Übersichtsbegehung als möglicherweise für Fleder-

mäuse geeignet angesehen wurden, wird ein Potenzial als Fledermausquartier angenommen. Es sei jedoch 

darauf hingewiesen, dass die meisten Strukturen vom Boden aus nicht erreichbar waren und eine direkte 

visuelle Ansprache nicht stattfinden konnte. Ob ein tatsächliches Potenzial vorliegt, ist auf Grundlage der 

durchgeführten Untersuchungsmethode demnach nur eingeschränkt beurteilungsfähig. Eine Abgrenzung der 

lokalen Population erfolgte nach Gruppen von Fledermäusen, die in einem lokalen Maßstab eine räumlich 

abgrenzbare Funktionseinheit zu bestimmten Jahreszeiten bilden, die wiederum für die Art von Bedeutung ist. 

Dazu zählen neben den Wochenstuben im Sommer auch die Paarungs- und Balzquartiere im Spätsom-

mer/Herbst sowie die Winterquartiere. 

Eine Aufnahme von potenziellen Lebensräumen von Amphibien und Reptilien wurde parallel zur Brutvogeler-

fassung am 25. Juli 2024 durchgeführt. Relevante Habitatstrukturen (Gewässer, Laub- und Steinhaufen, Tot-

holz, dichte Vegetation, Trockenmauern, Lesesteinhaufen, Rohböden, Geröll, sonnenexponierte Felsen, Bö-

schungen, Magerbiotope, Wildgärten, Hecken und Gebüschgruppen) wurden dokumentiert und gezielt nach 

Individuen abgesucht. Dafür wurden die Strukturen langsam abgegangen und mögliche Verstecke auf ein 

Vorkommen von Amphibien und Reptilien überprüft. 
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Altholzbeständen. Da die Habitatstrukturen im Plangebiet nicht vorkommen, wird die Art als nicht planungs-

relevant eingestuft und abgeschichtet. Die Rauchschwalbe brütet vorwiegend in dauerhaft zugänglichen Räu-

men landwirtschaftlicher Gebäude, aber auch in Schuppen, Lagerräumen und Ruinen. Dohlen nutzen im 

Hamburger Raum nahezu ausschließlich Gebäude (v.a. Schornsteine) als Brutstätte. Für Rauchschwalben 

und Dohlen geeignete Gebäudestrukturen wurden im Plangebiet nicht festgestellt. Die Arten werden demnach 

als nicht planungsrelevant eingestuft und abgeschichtet. Der Trauerschnäpper bevorzugt lockere Kiefernwäl-

der, nutzt daneben aber auch totholzreichen Laubwald. Diese Habitatbedingungen liegen im Plangebiet nicht 

vor, weshalb die Art als nicht planungsrelevant eingestuft und abgeschichtet wird. Für alle weiteren im Unter-

suchungsraum nachgewiesenen und potenziell zu erwartenden Höhlen- und Halbhöhlenbrüter lagen geeig-

nete Habitatstrukturen im Plangebiet vor (Spechthöhlen, eingefaulte Astungswunden, Stammrisse, lose Borke, 

Nistkästen an Gebäuden und Bäumen, Nischen unterhalb von Regenrinnen, in Dachkästen und vereinzelten 

Mauerlöchern). Feldsperlinge mit Jungtieren wurden im Umfeld mehrerer Nistkästen am Gebäude GD2 ver-

zeichnet. Weiterhin wurden an mehreren Gebäuden Reste von Mehlschwalbennestern festgestellt (GA1, GA2, 

GA4; Anlage 2 Abb. 12). Die Gilde der Höhlen- und Halbhöhlenbrüter wird demnach, mit Ausnahme von Eis-

vogel, Kleinspecht, Mittelspecht, Waldbaumläufer, Rauchschwalbe, Dohle und Trauerschnäpper, als pla-

nungsrelevant eingestuft. 
 

Der Baumbestand im Unterschungsraum kann diversen Freibrütern als Brut- und Lebensstätte dienen. So 

sind v.a. diverse Singvögel wie z.B. Eichelhäher, Elster, Rabenkrähe und Drosseln zu erwarten. 

Der Pirol, als typischer Bewohner der Baumkronen hoher Bäume in Au- und Bruchwäldern, findet im 

Untersuchungsraum kein geeignetes Habitat und wird somit als nicht planungsrelevant eingestuft und 

abgeschichtet. Für die Greifvogelarten Baumfalke, Sperber, Mäusebussard und Habicht wird die Eignung der 

Gehölze/Gebäude als potenzieller Brutstandort als gering eingestuft. Es wurden keine Brutstätten von 

Greifvögeln im Untersuchungsgebiet verzeichnet, was hier als fehlender Individuenbezug gewertet wird. 

Durch die intensive anthropogene Nutzung des Plangebietes dürften die artspezifischen Fluchtdistanzen 

zudem regelmäßig überschritten werden. Die Vogelarten Baumfalke, Sperber, Mäusebussard, und Habicht 

werden somit als nicht planungsrelevant eingestuft und abgeschichtet. Der Gelbspötter brütet in Gebieten mit 

hohem Gebüsch und lockerem Baumbestand, vorzugsweise in mehrschichtigen Beständen mit geringem 

Deckungsgrad in der Oberschicht. Für den Gelbspötter geeigneten Gehölzstrukturen befanden sich im 

Plangebiet nicht. Der Gelbspötter wird demnach als nicht planungsrelevant eingestuft und abgeschichtet. 

Der Graureiher ist ein Koloniebrüter, der sein Nest meist hoch auf Laub- und Nadelbäumen errichtet. 

Brutstätten von Graureihern wurden im Untersuchungsgebiet nicht verzeichnet. Die Art Graureiher wird somit 

als nicht relevant eingestuft und abgeschichtet. 

Für alle weiteren freibrütenden Vogelarten lagen geeignete Gehölzstrukturen vor. In mehreren Bäumen 

wurden Nester von Elstern und Ringeltauben verzeichnet. Mit Ausnahme der Vogelarten Pirol, Baumfalke, 

Sperber, Mäusebussard, Habicht, Gelbspötter und Graureiher wird die Gilde der Freibrüter demnach als 

planungsrelevant eingestuft. 
 

Für die Art Turmfalke wird die Eignung der Gebäude/Gehölze als potenzieller Brutstandort als gering 

eingestuft. Brutstätten des Turmfalken wurden im Untersuchungsgebiet nicht verzeichnet. Die Vogelart 

Turmfalke wird somit als nicht planungsrelevant eingestuft und abgeschichtet. Während der 

Untersuchungstermine waren bis zu 16 Mauersegler im Luftraum oberhalb des Plangebiets anwesend. An 

mehreren Gebäuden wurde Vogelkot unterhalb von Nischen im Bereich der überständigen Deckenbalken des 

Dachs festgestellt. Im Zuge der Stichprobenkartierung für Fledermäuse wurden in Gebäude GD2 innerhalb 

dieser Nischen rufende Jungtiere des Mauerseglers verhört. Ein Anflug adulter Tiere konnte beobachtet 
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 11.2  Anlage 2: Fotodokumentation 

  
Abb. 1-2: Gebäudekomplex GA (exemplarisch) 

 

  
Abb. 3-4: Gebäudekomplex GA (exemplarisch) 
 

  
Abb. 5-6: Gebäudekomplex GD (exemplarisch) 
 

  
Abb. 7-8: Gebäudekomplex GD (exemplarisch) 
 

 
 








